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Teilbereiche d. öffentl. Baurechts

Öffentliches
Baurecht

Bauplanungsrecht Bauordnungsrecht Baunebenrecht

städtebauliche Ordnung und
Entwicklung

Vermeidung städtebaulicher
Mißstände

Gefahrenabwehr
techn. + soziale Standards

Baugestaltung

baurechtl. zu beachtende
Vorschriften, z.B. BNatSchG,
BImSchG, DSchG, (F)StrG

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Bauplanungs- / Bauordnungsrecht

Ø Bauplanungsrecht
§ bundesrechtlich geregelt im BauGB
§ flächenbezogene Steuerung der Bauvorhaben

§ Was darf wo gebaut werden

§ Gemeinde steuert Zulässigkeit von Vorhaben durch
Bauleitplanung (Ortsrecht)

Ø Bauordnungsrecht
§ landesrechtlich geregelt in Bauordnungen der

Länder
§ anlagenbezogene Anforderungen an Bauvorhaben

• Gefahrenabwehr
• techn. + soz. Standards, Baugestaltung

§ Regelung des baurechtlichen Verfahrens
§ Satzungsbefugnisse der Gemeinde gem. LBO

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014



4

bauplanungsrechtliche Grundlagen

Ø Das Bauplanungsrecht regelt,
Ø ob die geplante Art der Bodennutzung zulässig ist
Ø ob und wie ein Grundstück bebaut werden darf.

Ø Die städtebauliche Entwicklung wird geordnet durch
Ø Bauleitplanung, §§ 1 – 13 a BauGB

Ø Sicherung d. Bauleitplanung, §§ 14 - 28 BauGB
Ø Planersatzvorschriften für

§ nicht beplanten Innenbereich, § 34 BauGB
§ Außenbereich, § 35 BauGB

Ø Vorschriften über die Zulässigkeit der einzelnen Bauvorhaben,
§§ 29 - 36 BauGB.

Ø Rechtlichen Grundlagen sind
Ø Baugesetzbuch (BauGB)
Ø Baunutzungsverordnung (BauNVO).

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Systematik des öffentlichen Baurechts

BauGB

Baugesetzbuch
z.B. Bauleitplanung,

§ 35 - Bauen im Außenbereich

BauNVO

Baunutzungsverordnung
z.B. Art und

Maß der baul. Nutzung

Bauplanungsrecht (Bund)
"Wo darf was gebaut werden?"

GaVO, FeuVO usw.

LBOAVO
bautechn. Anforderungen

LBOVVO
verf.rechtl. Anforderungen

LBO

Landesbauordnung
z.B. Baugenehmigungsverfahren,

baurechtl. Anforderungen

Bauordnungsrecht (Land)
"Wie darf gebaut werden?"

Öffentliches Baurecht

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014



6

Ebenen und Stufen der Planung

ROG Bundesraumordnung Raumordnungsplan

LplG Landesplanung

Regionalplanung

Ø Landesentwicklungsplan

Ø Regionalplan

BauGB Bauleitplanung Ø Flächenutzungsplan

Ø Bebauungsplan

ROP
Bund

LEP
Baden-Württemberg

Regionalplan
Regionalverbände

Flächennutzungsplan
Bebauungsplan

Gemeinde

§ 1 Abs. 4 BauGB:

Die Bauleitpläne sind den Zielen der
Raumordnung anzupassen.

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014



Instrumente der Bauleitplanung

n Nach § 1 Abs. 2 BauGB
gibt es 2 Arten von
Bauleitplänen
¨ Flächennutzungsplan

vorbereitenden Bauleitplan

¨ Bebauungsplan
verbindlicher Bauleitplan

7

FNP
vorbereitender Bauleitplan

§ 5 BauGB

Entwicklingsgebot
§ 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB

BP
Verbindlicher Bauleitplan

§§ 8, 10 BauGB

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014



8

Flächennutzungsplan
Ø Im Flächennutzungsplan (FNP) ist für das ganze Gemeindegebiet die sich aus

der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der
Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den
Grundzügen darzustellen. (§ 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB).

n FNP ist umfassender gemeindlicher Entwicklungsplan.
¨ Planungshorizont ~ 15 Jahre
¨ langfristige Selbstbindung der Gemeinde

n FNP ist den Zielen der Raumordnung anzupassen, § 1 Abs. 4 BauGB
n aus FNP sind die Bebauungspläne zu entwickeln, § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB
n Öffentl. Planungsträger haben ihre Fachplanungen anzupassen, § 7 BauGB
n FNP besteht regelmäßig aus Text- und Planteil mit Darstellungen, z.B.:

¨ Art der baulichen Nutzung (Bauflächen)
¨ Flächen für Infrastruktur (Gemeinbedarf, Verkehr, Versorgung u.ä.)
¨ Flächen für Nutzungsbeschränkungen
¨ Flächen für Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz
¨ Flächen für Land- und Forstwirtschaft
¨ Flächen zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft
¨ …

n Aufzählung in § 5 Abs. 2 BauGB ist nicht abschließend („insbesondere“)
n Dem FNP ist eine Begründung beizufügen, § 5 Abs. 5 BauGB

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Bebauungsplan

Ø Der BP bestimmt die Art der baulichen oder sonstigen Nutzung
der einzelnen Grundstücke sowie die für die Bebauung
vorgesehenen Flächen.

Ø Er besteht regelmäßig aus einem Text- und einem Planteil mit
Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 + 2 BauGB, z.B.:
§ Art und Maß der baulichen Nutzung
§ überbaubare Grundstücksflächen (Baugrenzen, Baulinien)
§ Bauweise und Stellung der Gebäudes (Hauptfirstrichtung)
§ Nutzung von Flächen für Nebenanlagen, z. B. Stellplätze und

Garagen sowie Spiel- und Freizeitflächen
§ Verlauf von Versorgungsleitungen
§ öffentliche und andere Verkehrsflächen, Grünanlagen,

Kinderspielplätze oder Schulen etc.
§ … (Vielzahl weiterer Festsetzungen möglich)

Ø Dem BP ist eine Begründung beizufügen, § 9 Abs. 8 BauGB.

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Planaufstellungsverfahren

Ø Aufstellung der Bauleitpläne erfolgt
nach den Verfahrensregeln des BauGB.

Ø Aufstellungsverfahren ist für FNP + BP
weitgehend identisch.

Ø Wesentliche Schritte
§ Beteiligung der TöB, § 4 BauGB
§ frühzeitzige und förmliche

Bürgerbeteiligung, § 3 BauGB
§ Abwägung
§ Bescheidung der StN, § 3 Abs. 2 BauGB
§ Feststellungsbeschluss (FNP) bzw.

Satzungsbeschluss (BP)
§ Genehmigung, §§ 6, 10 BauGB

§ Bekanntmachung: Bauleitplan wird
wirksam bzw. rechtsverbindlich,
§§ 5 Abs. 5 S. 2, 10 Abs. 3 S. 4 BauGB

Aufstellungsbeschluss

Frühzeitige
Öffentlichkeitsbeteiligung

Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange

Billigungs-/
Offenlegungsbeschluss

Öffentliche Auslegung

Abwägungs-/Plan- bzw.
Satzungsbeschluss

Inkrafttreten durch
Bekanntmachung

Bescheidung der B + A

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Beteiligungen

Ø Zweck der Beteiligung
§ vollständige Ermittlung und

zutreffende Bewertung der
von der Planung berührten
Belange, § 4a Abs. 1 BauGB

• Verbreiterung der
Informationsbasis

• Stärkung der
bürgerschaftlichen
Mitwirkung

• Verbesserung der
Entscheidungsqualität

Ø Beteiligte
§ Träger öffentlicher Belange
§ Behörden
§ Öffentlichkeit

Ø möglichst frühzeitig

Träger öffentl. Belange (Auswahl)

Ø Regionalverband
Ø Fachverwaltungen

Ø z.B. Raumordnung, Umwelt,
Naturschutz, Landwirtschaft,
Forst, Geologie, Verkehr,
Eisenbahn, Straße, Wasser,
Bergamt, Luftverkehr

Ø öffentliche Versorgungsträger
Ø z.B. Stadtwerke, Telekommunikation

Ø Industrie- und Handelskammer,
Handwerkskammer

Ø Kirchen
Ø Nachbargemeinden
Ø Grenzüberschreitende

Konsultation
Ø …

Ø Monatsfrist
Ø Beschränkung auf eigene Belange
Ø Hinweis auf Planungsabsichten

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Bürgerbeteiligung

Ø vorgezogene Bürgerbeteiligung, § 3 Abs. 1 BauGB
§ Vorstellung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung
§ Erörterung
§ ggf. Verzicht auf vorgezogene Bürgerbeteiligung

Ø förmliche Bürgerbeteiligung, § 3 Abs. 2 BauGB
§ Bekanntmachung 1 Woche vorher
§ 1 Monat Auslegung

• Offenlage der Planunterlagen mit Begründung (und
Umweltbericht)  und wesentlichen umweltbezogenen
Stellungnahmen

§ eingeschränkte Präklusion:
• Später eingehende Anregungen müssen berücksichtigt werden,

wenn dies noch möglich ist.
• bei BP: Antrag gem. § 47 VwGO unzulässig bzgl. Einwendungen,

die verspätet oder nicht erhoben wurden, § 3 Abs. 2 Satz 2
BauGB

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Schritte bei der Abwägung

Ø betroffene öffentliche und private Belange sind untereinander
und gegeneinander Gerecht abzuwägen (§ 1Abs. 7 BauGB)

Schritte der Abwägung
n Belange müssen ermittelt werden.

¨ Zusammenstellung des Materials
n Alles, was geltend gemacht wird, und alles, was sich aufdrängt

n Belange müssen in ihrer Betroffenheit erfasst und gewichtet
werden.
¨ Einstellung und Gewichtung der Belange
¨ Dabei: prinzipielle Gleichrangigkeit, aber tatsächliche Gewichtung und

Planungsleitsätze!
n Abwägungsentscheidung

¨ Die Belange müssen in einer dem Verhältnismäßigkeitsprinzip
entsprechenden Weise miteinander zum Ausgleich gebracht werden.

à Abwägung umfasst
à den Abwägungsvorgang und
à das Abwägungsergebnis.

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Genehmigung

Ø erforderlich bei
§ FNP, § 6 Abs. 1 BauGB
§ nicht aus FNP entwickeltem BP, § 10 Abs. 2 BauGB

§ selbständiger BP (ohne FNP, § 8 Abs. 2 S. 2 BauGB)
§ BP im Parallelverfahren mit FNP, § 8 Abs. 3 S. 1 BauGB)
§ vorzeitiger BP (vor FNP, § 8 Abs. 4 S. 1 BauGB)

Ø nicht erforderlich bei
§ BP, aus FNP entwickelt (§§ 10 Abs. 2, 8 Abs. 2 S. 1 BauGB)

Ø Genehmigungsverfahren, § 6 BauGB
§ Vorlage der Planaufstellungsunterlagen

§ nicht berücksichtigte B+A mit StN d. Gde, § 3 II 6 BauGB

§ Entscheidungsfrist 3 Monate
§ Verlängerungsmöglichkeit
§ Genehmigungsfiktion, § 6 Abs. 4 S. 3 BauGB

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Flächennutzungsplan / Bebauungsplan

n Flächennutzungsplan
¨ vorbereitender Bauleitplan
¨ gilt für das ganze Gemeindegebiet
¨ großflächige Darstellungen
¨ wirkt nur gemeinde-/behördenintern

n Ausnahme: § 35 III S. 2, 3 BauGB

¨ immer genehmigungspflichtig
(§ 6 Abs. 1 BauGB)

¨ ist grds. nicht anfechtbar

n Bebauungsplan
¨ verbindlicher Bauleitplan
¨ gilt für Teilbereich (Baugebiet)
¨ exakte u. konkrete Festsetzungen
¨ setzt allg. geltendes Baurecht

n Satzung

¨ genehmigungsfrei, außer: ohne
oder vor FNP (§ 10 II BauGB)

¨ mit Normenkontrolle anfechtbar
Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Festsetzungen im Bebauungsplan

n Festsetzungskatalog des § 9 Abs. 1 + 2 BauGB ist abschließend
¨ N.C. der Festsetzungen

n Die Gemeinde besitzt kein Festsetzungserfindungsrecht.

n Eine wichtige Konkretisierung ist die BauNVO u.a. für die Bereiche
¨ Art der baulichen Nutzung
¨ Maß der baulichen Nutzung
¨ Bauweise
¨ überbaubare Grundstücksfläche

n Darüber hinaus kann der Bebauungsplan eine Vielzahl von weiteren
Festsetzungen enthalten.

n parzellenscharfe Festsetzung (Bestimmtheit von Rechtsnormen)
¨ räumlicher Geltungsbereich, § 9 Abs. 7 BauGB
¨ Beschränkung auf ein Grundstück möglich

n gemeindeübergreifender Bebauungsplan zulässig (§ 205 BauGB)

n Erlaß von örtlichen Bauvorschriften (Baugestaltung), § 74 LBO
¨ Beachte: Keine Integration in den Bebauungsplan in Bad.-Württ.

§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 74 Abs. 6 LBO
Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Inhalt des (qual.) Bebauungsplans
festsetzungen, § 9 Abs. 1 BauGB
n Art der baulichen Nutzung

¨ § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB,
§§ 2 - 15 BauNVO

n Maß der baulichen Nutzung
¨ § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB,

§§ 16 - 21a BauNVO
n überbaubare Grundstücksflächen

¨ § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB,
§ 23 BauNVO

n örtliche Verkehrsflächen
¨ § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

n …

n Sind alle 4 og. Punkte enthalten, handelt es
sich um einen qualifizierten Bebauungsplan
(§ 30 Abs. 1 BauGB).

n Fehlt einer dieser Punkte, liegt nur ein
einfacher Bebauungsplan vor
(§ 30 Abs. 3 BauGB).

Festsetzungen
des

Bebauungsplans

Art der baul. Nutzung
§§ 2 - 15 BauNVO

Baugebiete
Regel- / Ausnahmebebauung

Nebenanlagen

Maß der baul. Nutzung
§§ 16 – 21 BauNVO

GR, GRZ,
Vollgeschosse, GF, GFZ

Höhe,  Baumasse

überbaubare Grundstücksfläche
§ 23 BauNVO

Baulinien
Baugrenzen

Bebauungstiefen

örtl. Verkehrsflächen

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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BauNVO

Die BauNVO enthält Vorschriften zu:
n Typen von Bauflächen und Baugebieten, einschließlich der

Zulässigkeit von Vorhaben und bestimmter Nebenanlagen (§§ 1 - 15)
n abschließender Katalog der zulässigen Baugebiete,

§ 1 Abs. 3 S. 1 BauNVO
§ numerus clausus  d. Baugebiete
§ kein Gebietsfindungsrecht der Gemeinde
§ Durch Festsetzung eines Baugebiets nach § 1 Abs. 2 BauNVO werden die

Gebietsvorschriften der §§ 2 – 14 BauNVO Bestandteil des BP,
§ 1 Abs. 3 S. 2 BauNVO

n Zulässigkeit und Inhalt von Festsetzungen über das Maß der
Nutzung (§§ 16 - 21a)

n Inhalt von Festsetzungen über die Bauweise und die überbaubaren
Grundstücksflächen (§§ 22 - 23)

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Systematik der Gebietsvorschriften
Struktur der Gebietsvorschriften §§ 2 – 9 BauNVO
n Absatz 1: allgemeine Beschreibung des Baugebietstyps
n Absatz 2: regelmäßig zulässige Vorhaben
n Absatz 3: ausnahmsweise zulässige Vorhaben

§ 4 Allgemeine Wohngebiete

1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Zweckbestimmung
2) Zulässig sind

1. Wohngebäude,

2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden,
Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht
störende Handwerksbetriebe,

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke.

regelmäßig zulässige
Vorhaben

3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

3. Anlagen für Verwaltungen

4. Gartenbaubetriebe,

5. Tankstellen.

ausnahmsweise
zulässige Vorhaben

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Flächennutzungsplan - Ausschnitt

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014



21

Bebauungsplan (Beispiel)

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Die 3 Planbereiche

Innenbereich
§ 34 BauGB

qualifizierter Bebauungsplan
§ 30 Abs. 1 BauGB

Außenbereich
§ 35 BauGB

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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bauplanungsrechtliche Zulässigkeit

Ø Anwendungsvoraussetzungen (§ 29 BauGB)
§ Vorhabensbegriff (bodenrechtliche Relevanz)

• vgl. bauliche Anlage (§ 2 Abs. 1 S. 1 LBO)

§ Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung
• nicht Abbruch

§ Aufschüttungen, Abgrabungen größeren Umfangs
§ Ausschachtungen, Ablagerungen, Lagerstätten
§ keine privilegierte Fachplanung (§ 38 BauGB)

Ø Bebauungsplan (§ 30 – 33 BauGB)
Ø nicht beplanter Innenbereich (§ 34 BauGB)
Ø Außenbereich (§ 35 BauGB)

Ø Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit eines Bauvorhabens wird
u.a. im Baugenehmigungsverfahren von der Baurechtsbehörde
geprüft (§ 58 Abs. 1 S. 1 LBO).

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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verfahrensfreie Vorhaben
n sind im Anhang zu § 50 Abs. 1 LBO aufgeführt, z.B.:

¨ Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten, die
einem landw. Betrieb dienen und ausschließlich zur Unterbringung
von Ernteerzeugnissen oder Geräten oder zum vorübergehenden
Schutz von Menschen und Tieren bestimmt sind, bis 100 m² Grund-
fläche und einer mittleren traufseitigen Höhe bis zu 5 m

¨ Gärfutterbehälter bis 6 m Höhe und Schnitzelgruben

¨ Wasserbecken bis 100 m³ Beckeninhalt, im Außenbereich nur, wenn
sie einer land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung dienen,

¨ landwirtschaftliche Fahrsilos, Kompost- und ähnliche Anlagen

¨ offene Einfriedungen ohne Fundamente und Sockel im Außen-
bereich, die einem land- oder forstwirtschaftl. Betrieb dienen

n müssen öffentl.-rechtl. Vorschriften entsprechen, § 50 Abs. 5 LBO
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Baugenehmigungsverfahren

vereinfachtes Verfahren usw. 1 Monat
Baugenehmigungsverfahren 2 Monate

4 Wochen

Dauer: 1 Monat, höchstens 2 Monate

§ 58 Abs. 1 S. 1 LBO:
Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem
Bauvorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften
entgegenstehen.

z.B.:  Landwirtschaftsamt:

fachl. Stellungnahme zu Bauvorhaben
• von Landwirten für Wohn- u. Wirtschaftsgebäude usw.
• von Nichtlandwirten im Umfeld landw. Betriebe

§ 54 Abs. 3 S. 2 LBO:
nach Fristablauf

Fiktion: keine Bedenken
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Zulässigkeit gem. § 30 BauGB

Ø Kein Widerspruch zu Festsetzungen des BP
§ qualifizierter Bebauungsplan (§ 30 Abs. 1 BauGB)

• Art und Maß der baulichen Nutzung
• Bauweise
• überbaubare Grundstücksfläche
• örtliche Verkehrsflächen

§ vorhabenbezogener Bebauungsplan (§ 30 Abs. 2 BauGB)
§ einfacher Bebauungsplan (§ 30 Abs. 3 BauGB)

§ im übrigen:

§ Innenbereich (§ 34 BauGB) oder
§ Außenbereich (§ 35 BauGB)

n Vorhaben sind zulässig, wenn sie dem Bebauungsplan
nicht widersprechen

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Zulässigkeit gem. § 30 BauGB

gesicherte Erschließung

Art
d. baul. Nutzung

§§ 2 - 14 BauNVO

Maß
d. baul. Nutzung

§§ 16 - 21a BauNVO

Bauweise, überbaubare
Grundstücksfläche

§§ 22, 23 BauNVO

Ausnahme
§ 31 Abs. 1 BauGB

Befreiung
§ 31 Abs. 2 BauGB

BV
entspr. Festsetzungen

unqualifiziert, § 30 Abs. 3 BauGB
entspr. vorhandener Festsetzung?

i.Ü. § 34 oder § 35 BauGB

Qualifizierungsmerkmale?

§ 30 Abs. 1 BauGB

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014



28

Abweichungen § 31 BauGB

Ø Ausnahmen (§ 31Abs. 1BauGB)
§ nach Art und Umfang im BP ausdrücklich vorgesehen

• insbes. § 1 Abs. 3 S. 2 i.V.m. Abs.3 der §§ 2 - 9 BauNVO

Ø Befreiungen (§ 31Abs. 2 BauGB)
§ von Gründen des Gemeinwohls gefordert (Nr. 1)

§ städtebaulich vertretbar (Nr. 2)

§ nicht beabsichtigte Härte (Nr. 3)

§ und
• Grundzüge der Planung werden nicht berührt

• nachbarliche Interessen sind gewahrt

• mit öffentlichen Belangen vereinbar

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Abgrenzung Innen- / Außenbereich

n Außenbereich ist alles, was nicht Innenbereich ist.
¨ Flächen, die weder qualifiziert überplant sind noch zu einem

im Zusammenhang bebauten Ortsteil gehören,
sind Außenbereich.

n Der im Zusammenhang bebaute Ortsteil
¨ Bebauungszusammenhang:

Aufeinanderfolgende Bebauung, die den Eindruck von
Geschlossenheit vermittelt

¨ Ortsteil:
Bebauungskomplex von einigem Gewicht im Gebiet einer Gemeinde
(quantitatives Element, Anzahl der Gebäude entscheidend),
der Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur ist
(wertendes Element).

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Abgrenzung Innen- / Außenbereich

Der Außenbereich beginnt, wo der Innenbereich endet,
d.h. hinter dem letzten Haus des im Zusammenhang
bebauten Ortsteils

Innenbereich

X

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Einfügen § 34 Abs.1 BauGB

n Grundsatz:
¨ Das Bauvorhaben (einschl. Art der baul. Nutzung) muss sich in

die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.
¨ Maß der baulichen Nutzung sowie die Bauweise ergeben sich

optisch aus der Umgebungsbebauung.

Ø einheitliche Umgebung = enger Rahmen (§ 34 Abs. 2 BauGB)
Ø uneinheitliche Umgebung = weiter Rahmen (§ 34 Abs. 1 BauGB)
Ø ggf. einfacher Bebauungsplan (§ 30 Abs. 3 BauGB)
Ø Einfügen liegt vor, wenn

§ Vorhaben hält den Rahmen ein
§ Gebot der nachbarlichen Rücksichtnahme wird beachtet

Ø Einfügen liegt nicht vor, wenn
§ Vorhaben überschreitet den Rahmen
§ Überschreitung begründet oder erhöht bodenrechtlich relevante

Spannungen
§ Gebot der nachbarlichen Rücksichtnahme wird verletzt.

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Zulässigkeit gem. § 34 BauGB

Ausnahme
§ 31 Abs. 1 BauGB

i.V.m.
§§ 2 - 9 Abs. 3 BauNVO

Befreiung
§ 31 Abs. 2 BauGB

§ 34 Abs. 2 BauGB
i.V m.
Abs. 2

§§ 2 - 9 BauNVO

Abweichung
§ 34 Abs. 3 a BauGB

§ 34 Abs. 1 BauGB

Art
d. baul. Nutzung

Maß
d. baul. Nutzung

§§ 16 - 21a BauNVO

Bauweise, überbaubare
Grundstücksfläche

§§ 22, 23 BauNVO

Einfügen im Zusammenhang
bebauter Ortsteil

gesicherte Erschließung

Verträglichkeit
§ 34 Abs. 3 BauGB

§ 34 Abs. 1 BauGB

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Bauen im Außenbereich § 35 BauGB

n Der Außenbereich beginnt, wo der Innenbereich
endet, d.h.
¨ hinter dem letzten Haus des im Zusammenhang bebauten

Ortsteils oder
¨ mit der Grenze des BP-Gebiets

n Der Außenbereich soll
¨ zum Schutz der naturgegebenen Bodennutzung
¨ zur Schonung der freien Landschaft

n als ökologischer Ausgleichsraum und
n als Erholungsbereich für die Allgemeinheit

grds. von Bebauung frei gehalten werden
(Planersatzfunktion: Freihaltung)

n Zulässig sind (Planersatzfunktion: Zuweisung)
¨ privilegierte Vorhaben nach Abs. 1
¨ begünstigte Vorhaben nach Abs. 4
¨ (teil-)begünstigte Vorhaben nach Abs. 6
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Außenbereichsvorhaben

Ø Vorhaben i.S.v. § 29 BauGB liegt
§ nicht in qualifiziertem Bebauungsplan i.S.v. § 30 Abs. 1 BauGB
§ nicht im faktischen Innenbereich i.S.v. § 34 BauGB

Ø Zulässigkeit von Einzelvorhaben gemäß § 35 BauGB
¨ privilegierte Vorhaben (Abs. 1)
¨ sonstige Vorhaben (Abs. 2)
¨ begünstigte Vorhaben (Abs. 4)
¨ teilbegünstigte Vorhaben - Außenbereichssatzung (Abs. 6)
¨ ggf. einfacher Bebauungsplan (§ 30 Abs. 3 BauGB)
¨ gesicherte Erschließung

§ Wasserversorgung
§ Abwasserentsorgung
§ Wege
§ Strom

¨ öffentliche Belange gewahrt (Abs. 3)
¨ Schonung des Außenbereichs (Abs. 5 Satz 1)
¨ ggf. Rückbauverpflichtung

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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privilegierte Vorhaben § 35 Abs. 1 BauGB

Ø Vorhaben (§ 29 BauGB) i.S.v. § 35 Abs. 1 BauGB:
¨ land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb (Nr. 1)
¨ Gartenbaubetrieb (Nr. 2)
¨ öffentliche Ver- und Entsorgung oder ortsgebundener Betrieb (Nr. 3)
¨ bes. Anforderungen an Umgebung oder bes. Zweckbestimmung (Nr. 4)
¨ Wind- oder Wasserenergie (Nr. 5)
¨ Biomasseenergie (Nr. 6)
¨ Kernenergie (Nr. 7)
¨ Solarenergie (Nr. 8)

Ø Aufzählung der privilegierten Vorhaben ist abschließend
(N.C. der priv. Vorhaben)

Ø zulässig, wenn
¨ öffentliche Belange (§ 35 Abs. 3 BauGB) nicht entgegenstehen

§ priv. Vorhaben sind im Außenbereich grds. zulässig (Planersatzfunktion)
§ öffentl. Belange müssen besonderes Gewicht haben („entgegenstehen“)

¨ Erschließung gesichert
¨ Schonung des Außenbereichs (Abs. 5 Satz 1)
¨ ggf. Rückbau gesichert (Abs. 5 Satz 2 + 3)

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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sonstige Vorhaben § 35 Abs. 2 BauGB

Ø Vorhaben fällt nicht unter Katalog des Abs. 1

Ø zulässig, wenn
¨ öffentliche Belange (§ 35 Abs. 3 BauGB) nicht beeinträchtigt

werden
n „einfache“ Beeinträchtigung reicht aus, um Vorhaben unzulässig zu

machen

n sonst. Vorhaben sind im Außenbereich grds. unerwünscht
(Planersatzfunktion: Freihaltung des Außenbereichs)

¨ Erschließung gesichert

¨ größtmögliche Schonung des Außenbereichs (Abs. 5 Satz 1)

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Öffentliche Belange

n Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange nach § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB
liegt insbesondere vor, wenn das Vorhaben

n Insbesondere = Aufzählung öffentl. Belange ist nicht abschließend

¨ 1. den Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht,
n FNP hat grds. keine begünstigende Wirkung.

¨ Stellt FNP eine Fläche für die Landwirtschaft dar, ist ein landw.
Stallgebäude gleichwohl abzulehnen, wenn es z.B. das Landschaftsbild
erheblich beeinträchtigt oder schädliche Umwelteinwirkungen hervorruft.

¨ 2. den Darstellungen eines Landschaftsplans oder sonstigen Plans, insbes.
des Wasser-, Abfall- oder Immissionsschutzrechts, widerspricht,

¨ 3. schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann oder ihnen ausgesetzt
wird,
n Schädliche Umwelteinwirkungen sind Immissionen, die nach Art, Ausmaß o. Dauer

geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen
für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen (vgl. § 3 BImSchG).

n Für Erheblichkeit gilt der Zumutbarkeitsmaßstab.
¨ für Zumutbarkeitsprüfung gelten techn. Regelwerke, z.B. TA-Lärm, TA-Luft,

VDI-Richtlinie 3894 (TierhaltunG), Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL), …
n Zumutbarkeit gilt auch umgekehrt: heranrückende Wohnbebauung

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Öffentliche Belange
n 5. Belange des Naturschutzes u. der Landschaftspflege, des Bodenschutzes,

des Denkmalschutzes o. die natürliche Eigenart der Landschaft u. ihren Erho-
lungswert beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet
¨ Belange von Naturschutz und Landschaftspflege

n Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, Regenerationsfähigkeit
und nach-haltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, Tier- und Pflanzenwelt
einschl. Lebensstätten und Lebensräume, Vielfalt, Eigenart und Schönheit
sowie Erholungswert von Natur und Landschaft und als Lebensgrundlage des
Menschen auf Dauer sichern (§ 1 BNatSchG)

n habitatschutzrechtl. Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG, Fauna-
Flora-Habitat (FFH-RL), Vogelschutz (VRL), Arten-, Biotopschutz

n Eingriffs-/Ausgleichsregelung §§ 14, 15 BNatSchG
¨ natürlichen Eigenart der Landschaft:

Schutz vor wesensfremder Nutzung (z.B. Wochenendhäuser)
¨ Ortsbild:

Verunstaltung durch Standort, Art und Größe des Vorhabens oder Verschande-
lung der Ortssilhouette. Unerheblich ist ästhet. Wirkung des Vorhabens selbst.

¨ Landschaftsbild:
Landschaft in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit als Erholungsraum des
Menschen vor Beeinträchtigung zu schützen (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 13 NatSchG)

¨ Verunstaltung:
Vorhaben ist seiner Umgebung grob unangemessen und wird von einem für
ästhetische Eindrücke offenen Betrachter als belastend empfunden (st. Rspr.)

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Öffentliche Belange
n 7. die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer

Splittersiedlung befürchten lässt
¨ Belang soll die Entwicklung unorganischer Siedlungsstrukturen und

damit die Zersiedelung des Außenbereichs verhindern
¨ Merkmal ist als Gegenstück zu dem im Zusammenhang bebauten Ortsteil

im Sinne des § 34 BauGB zu sehen und von ihm abzugrenzen.
n Der Ortsteil ist ein Bebauungskomplex, der nach der Zahl der

vorhandenen Bauten ein gewisses Gewicht besitzt und Ausdruck einer
organischen Siedlungsstruktur ist.

n Eine Splittersiedlung ist eine Ansammlung von Gebäuden, wobei die Zahl
der Bauwerke kein städtebaulich beachtliches Gewicht hat und die
Bebauung auch nicht Ausdruck einer organischen (herkömmlichen)
Siedlungsstruktur ist.

¨ Entstehung einer Splittersiedlung ist ein Vorgang, durch den die
Zersiedelung eingeleitet wird.

¨ Erweiterung einer Splittersiedlung ist die räumliche Ausdehnung in
eine bisher nicht in Anspruch genommene Fläche.

¨ Verfestigung ist die Auffüllung des bisher schon in Anspruch
genommenen räumlichen Bereichs durch eine Vergrößerung des
Baubestandes.

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Schonung des Außenbereichs

Ø § 35 Abs. 5 S. 1 BauGB normiert für alle Vorhaben das
allgemeine Gebot größtmöglicher Schonung des
Außenbereichs.
¨ Schonung des Außenbereichs als

n land- und forstwirtschaftliche Flächen
n ökologischen Ausgleichsraum
n Erholungsbereich für die Allgemeinheit

¨ Vorhaben nach § 35 Abs. 1 – 4 BauGB sind gemäß Abs. 5 Satz 1
n flächensparend,
n die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß begrenzender und
n den Außenbereich schonender

Weise auszuführen.

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Ø Für Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 2 - 6 ist als weitere
Zulässigkeitsvoraussetzung eine Verpflichtungs-
erklärung abzugeben, das Vorhaben nach dauerhafter
Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen und
Bodenversiegelungen zu beseitigen.
¨ gilt nur für Vorhaben gem. § 35 Abs. 1 Nr. 2 – 6 BauGB,

(Gartenbau, ortsgeb. Betrieb, Vorhaben mit bes. Anforderungen,
Wind- u. Wasserenergie, Biomasse)
n nicht für Vorhaben der Nr. 1

(land- oder forstwirtschaftliche Betriebe)
¨ dauerhafte Aufgabe der zulässigen Nutzung
¨ vollständiger Rückbau der Anlagen und Beseitigung der

Bodenversiegelung
¨ Sicherung der Verpflichtung z.B. durch Baulast oder

Sicherheitsleistung (Bankbürgschaft)

Rückbauverpflichtung Abs. 5 Satz 2

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Struktur des § 35 BauGB

Außenbereich
§ 35 BauGB

privilegierte Vorhaben
§ 35 Abs. 1 BauGB
regelmäßig zulässig

sonstiges Vorhaben
§ 35 Abs. 2 BauGB

regelmäßig unzulässig

begünstigte Vorhaben
§ 35 Abs. 4 BauGB

eingeschränkt zulässig

teilbegünstigte Vorhaben
§ 35 Abs. 6 BauGB

eingeschränkt zulässig

Ø Schranke der Zulässigkeit: öffentliche Belange des § 35 Abs. 3 BauGB
Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014



Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014 43

landwirtschaftliches Bauen

n Der Außenbereich beginnt, wo der Innenbereich endet, d.h.
¨ hinter dem letzten Haus des im Zusammenhang bebauten Ortsteils oder
¨ mit der Grenze des BP-Gebiets.

n Vorhaben ist gem. § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB zulässig, wenn es
¨ einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient und
¨ nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt.

landwirtschaftliches
Bauvorhaben

Außenbereich
§ 35 BauGB

unbeplanter Innenbereich
§ 34 BauGB

„Einfügen“
§ 34 Abs. 1 BauGB

Baugebietstypik
§ 34 Abs. 2 BauGB

landw. Privilegierung
§ 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

muß landw. Betrieb „dienen“ „ortsübliche“ Bebauung
Rücksichtnahmegebot

muß Baugebiet entsprechen
z.B. § 5 BauNVO
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landw. Vorhaben, § 35 1 Nr. 1 BauGB

Ø ist zulässig, wenn es
¨ einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient und

¨ nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt.

¨ Öffentliche Belange i.S.d. Abs. 3 dürfen nicht entgegenstehen

¨ ausreichende Erschließung muß gesichert sein

¨ größtmögliche Schonung des Außenbereichs (Abs. 5 S. 1)

n Privilegierte landw. Bauvorhaben können u.a. sein:

¨ landwirtschaftliches Betriebsgebäude
n Stall, Getreide-, Heu- und Strohlager, Maschinen- und Gerätehalle, Scheune, Remise,

Schuppen, Bewegungshalle für Pferdezucht oder Pensionspferdehaltung u. dgl.

¨ Betriebsleiterwohnhaus, Altenteiler

¨ sonstige bauliche Anlagen
n Futtersilos, Lagerbehälter für Fest- und Flüssigmist u. dgl.

n Nicht der Landwirt oder der landw. Betrieb ist privilegiert, privilegiert
zulässig ist nur das Bauvorhaben, wenn es dem landw. Betrieb dient!

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Landwirtschaft

Landwirtschaft i.S.v. § 201BauGB ist
n die unmittelbare Bodenertragsnutzung zur Erzeugung

pflanzlicher und tierischer Produkte, insbesondere

§ Ackerbau
§ Anbau nachwachsender Rohstoffe (sog. „Energiepflanzen“, z. B.

Mais oder Winterroggen,) ist Ackerbau und fällt damit unter den
Landwirtschaftsbegriff des § 201 BauGB

§ Wiesen- und Weidewirtschaft
§ Tierhaltung,

§ soweit das Futter überwiegend auf den zum landw. Betrieb
gehörenden landw. genutzten Flächen erzeugt werden kann

§ gartenbauliche Erzeugung
§ Erwerbsobstbau
§ Weinbau
§ berufsmäßige Imkerei
§ berufsmäßige Binnenfischerei

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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landwirtschaftlicher Betrieb

n Ein landw. Betrieb erfordert eine spezifische
Organisation und Nachhaltigkeit der Bewirtschaftung.
¨ planmäßige, ernsthafte, auf Dauer angelegte und

betriebswirtschaftlich sinnvolle Bodenertragsnutzung durch
einen sachkundigen Leiter mit dem Ziel, einen wesentlichen Beitrag
zum Lebensunterhalt des Betriebsinhabers zu leisten

¨ Absicht der Gewinnerzielung ist Indiz für Nachhaltigkeit

n Zur Sicherung der Nachhaltigkeit des landw. Betriebes
ist ein hinreichender Anteil an Eigentumsfläche
erforderlich.

n Das BauGB unterscheidet nicht zwischen Haupt- und
Nebenerwerbsbetrieb.

n landwirtschaftlicher Betrieb
= „Ackerbau + Viehzucht“ gemäß § 201 BauGB
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Nachhaltigkeit d. landw. Betriebs
n Ein landw. Betrieb setzt Nachhaltigkeit voraus. Dazu zählt:

¨ ausreichende Größe der bewirtschafteten Fläche
¨ dauerhafter Bestand des Betriebes (auf Generationen)

n Ernsthaftigkeit und Dauerhaftigkeit der landw. Tätigkeit
¨ Absicht der Gewinnerzielung

n wirtschaftlich lebensfähiges Unternehmen
n Sicherung der nachhaltigen Existenz des Inhabers

¨ mehr als 50 % des Einkommens wird aus landw. Arbeit erzielt

n Indizielle Bedeutung haben z.B. die Größe der landw. Nutzfläche, die
Betriebsform, das aufgewandte Kapital, der Maschinenbestand oder die Anzahl
der Arbeitnehmer.

n Gewinnerzielung ist um so unbedeutender, je größer die landw. Nutzfläche
und je höher der Kapitaleinsatz und die Anzahl der Tiere und landw. Maschinen.

¨ Einnahmen aus landwirtschaftsfremder, gewerbl. Tätigkeit sind außer Betracht zu
lassen, wenn kein landw. Betrieb besteht, der die nicht privilegierte Tätigkeit
"mitziehen" kann, OVG Münster, Beschl. v. 30.10.2009  – 7 A 2370/08 –

¨ planmäßige Organisation
¨ persönliche Eignung des Betriebsleiters (sachkundige Leitung)

n landw. Ausbildung oder langjährige Mitarbeit in einem landw. Betrieb
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akt. Rspr. zu Nachhaltigkeit

n Wer sich auf § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB beruft muss nach-
weisen, dass er das für die geplante Tierhaltung benötigte
Futter überwiegend auf den zum landw. Betrieb gehörenden
Flächen erzeugen kann. Das setzt i.d.R. eine eigentumsrecht-
liche oder anderweitige sachenrechtliche Zuordnung der
Flächen voraus. Bei Pachtflächen ist zur Dauerhaftigkeit des
Betriebes erforderlich, dass langfristige Nutzungsverträge
(i.d.R. mind. 12 Jahre) abgeschlossen werden. Ein nur
mündlicher Landpachtvertrag genügt nicht.

n Zugehörigkeit der Flächen zum Betrieb setzt grds. die räuml.
Nähe zur Hofstelle voraus.

n Die Flächen müssen zur Futtermittelerzeugung tatsächlich u.
rechtlich geeignet sein.
¨ VG Gelsenkirchen, Urt. v. 26.04.2012  - 5 K 2358/09 -,

NVwZ-RR 2012, 591 (Ls)
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Nebenerwerbsbetrieb

n Das BauGB unterscheidet nicht zwischen Haupterwerbs-
und Nebenerwerbsbetrieb

n Nebenerwerbsbetriebe müssen die allgemeinen
Voraussetzungen für einen landw. Betrieb erfüllen.
¨ weniger als 50 % des Einkommens aus landwirtschaftlicher Arbeit
¨ spürbarer wirtschaftlicher Nutzen muß gegeben sein
¨ anstelle der Gewinnerzielungsabsicht können im Einzelfall auch

andere Gründe die Nachhaltigkeit und Ernsthaftigkeit begründen
n z.B. lange Historie des landw. Betriebes, Betriebsumfang,

aufgewendetes Kapital, Maschinenbestand
¨ bewirtschaftete Fläche von 2 - 4 ha ist i.d.R. untere Grenze

n Nachweis der Voraussetzungen im Einzelfall erforderlich
¨ Ziel: Verhinderung von Mißbrauch

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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akt. Rspr. zu Nebenerwerbsbetrieb
n Ein landw. (Nebenerwerbs-)Betrieb i.S.v. § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

muss nach Art und Umfang grds. geeignet sein, wirtschaftlich, d.h.
mit Gewinnerzielungsabsicht geführt zu werden. Entsprechende
Nachweise sind zu fordern, wenn begründete Zweifel bestehen, dass
dem Betrieb die Möglichkeit der Gewinnerzielung abzusprechen ist.

n „Betriebskonzept“ bzw. „Rentabilitätsberechnung“ sind nicht zwingend
erforderlich für den Nachweis der Gewinnerzielungsabsicht, wenn
andere gewichtige Gesichtspunkte für die Nachhaltigkeit des landw.
Betriebs sprechen.
¨ BVerwG, Urt. v. 11.10.2012  – 4 C 9.11 –, RdL 2013, 35 - 36

n Fall:
¨ Bauvorhaben: landwirtschaftliche Mehrzweckhalle
¨ 30 Jahre landw. Schafzucht im Nebenerwerb (Betriebsleiter: Schlosser)
¨ 45 Mutterschafe, soll in Zukunft aufgestockt werden
¨ ca. 12 ha Fläche (2,5 ha Eigenflächen und 9,6 ha langfristiges Pachtland)
¨ Betriebsnachfolge gesichert (Tochter)
¨ Zuverdienst ~ 300 Euro/Monat
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akt. Rspr. zu Nebenerwerbsbetrieb
n Bauanträge für Nebenerwerbsbetriebe sind dafür

anfällig, dass ein Bauherr Landwirtschaft nur vorschiebt,
um später unter dem Deckmantel der Privilegierung eine
nach § 35 Abs. 4 BauGB begünstigte Umnutzung der
Betriebsgebäude zu ermöglichen.

n Bei Pensionspferdehaltung ist der unmittelbare Bezug zur
Bodenertragsnutzung gelockert und der Übergang von
der (noch) landwirtschaftl. zur (schon) gewerbl.
Betriebsweise fließend und nur schwer nachprüfbar.
Solche Betriebe tragen die Gefahr der Umwandlung in
gewerbliche "Reiterhöfe" in sich.
¨ OVG Münster, Beschl. v. 30.10.2009  – 7 A 2370/08  –
¨ BayVGH, Urt. v. 28.8.2012 – 15 B 12.623  –;

BVerwG, Beschl. v. 3.12.2012  – 4 B 56.12
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„dienende“ Funktion
Das Bauvorhaben
n muß dem landw. Betrieb nach Lage, Größe und Funktion äußerlich

erkennbar zugeordnet sein
¨ Funktionszusammenhang zwischen Vorhaben und tatsächlicher Bodennutzung und

–bewirtschaftung (räumlich-funktionaler Zusammenhang)
¨ räuml. Zusammenhang entfällt bei mehr als ca. 300 m zur Hofstelle

n BayVGH, Beschl. v. 22.1.2013 - 2 ZB 11.2768 – (Schafstall)
n OVG NRW, Beschl. v. 17.10.2011 - 2 B 889/11-, RdL 2012, 25-27 (Entenstall)

n muß sinnvoll und zweckmäßig sein
n muß mehr sein als „förderlich“

¨ „Unentbehrlichkeit“ ist nicht erforderlich
n darf nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnehmen.
Ø Entscheidend ist, ob ein vernünftiger Landwirt unter Berücksichtigung des

Gebots der größtmöglichen Schonung des Außenbereichs das Vorhaben in
etwa gleicher Größe, Gestaltung und Ausstattung errichten würde.
¨ „dienen“ = das Bauvorhaben erfüllt eine bestimmte Funktion im Betrieb und muß

entsprechend gestaltet und ausgestattet sein
n zweckmäßige und sinnvolle Lage, Gestaltung und Ausstattung

(„vernünftiger Landwirt“)
n üblich, angemessen, auch äußerliche Zuordnung zum landw. Betrieb
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akt. Rspr. zu „dienen“

n Das Tatbestandsmerkmal „dienen“ in § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB fordert keine
betriebs-wirtschaftliche Risikominimierung, sondern sichert nur die
funktionelle Beziehung zur landw. Bodennutzung. Daran fehlt es nicht schon,
wenn ein - innovatives - Vorhaben mit betrieblichen (Kosten-)Risiken verbunden
ist, sondern erst, wenn solche Risiken in einem klaren Missverhältnis zu den
angestrebten betrieblichen Vorteilen stehen, ihre Übernahme durch den
Landwirt also aus der Sicht eines vernünftigen, auch Innovationen gegenüber
aufgeschlossenen Landwirts „unvernünftig“ erscheint.

n Ob sich ein landw. Betriebsgebäude in seiner äußeren Gestaltung, etwa in
Bezug auf Bauform oder verwendete Baustoffe, im Außenbereich in einen
durch die dortige Umgebung vorgegebenen Rahmen, etwa eine bestimmte
„traditionelle“ landwirtschaftliche Bauweise, einfügt, ist für die funktionale
Beziehung zwischen dem Vorhaben und der landwirtschaftlichen Bodennutzung
und damit auch für das „dienen“ unerheblich. …
¨ VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 30.9.2011 - 8 S 1947/11 -, RdL 2012, 39-42

n Die eigentliche Zweckbestimmung des Erfordernisses des „Dienens“ nach
§ 35 BauGB liegt darin, Missbrauchsversuchen begegnen zu können.
¨ BVerwG, Beschl. v. 3.12.2012  – 4 B 56.12  –
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landwirtschaftliche Privilegierung

n Landwirtschaft
Definition § 201 BauGB

n Betrieb
Organisation, Nachhaltigkeit und Gewinnerzielung

n Dienen
Ein vernünftiger Landwirt würde auch und gerade
unter Beachtung des Gebots der größtmöglichen
Schonung des Außenbereichs dieses Vorhaben mit
etwa gleichem Verwendungszweck und mit etwa
gleicher Gestaltung und Ausstattung für einen
entsprechenden Betrieb errichten und das Vorhaben
muß durch diese Zuordnung zu dem konkreten
Betrieb auch äußerlich erkennbar geprägt sein.
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Landwirtschaft / Pferdehaltung

Landwirtschaft i.S.v. § 201 BauGB ist
n die unmittelbare Bodenertragsnutzung zur Erzeugung

pflanzlicher und tierischer Produkte, insbesondere
¨ …
¨ Tierhaltung (Pferdezucht, Pensionspferdehaltung),

soweit das Futter überwiegend auf den zum landw. Betrieb
gehörenden landw. genutzten Flächen erzeugt werden kann
n überwiegend eigene Futtergrundlage bedeutet, dass das

für die Pferde benötigte Futter zu mehr als 50 % auf den
zum Betrieb gehörenden und von diesem bewirtschafteten
Flächen erzeugt werden kann

n Faustregel: je ausgewachsenem Pferd ca. 0,5 ha
(je nach Ertragslage des Bodens und Nutzungsart der
Pferde ca. 0,35 - 1 ha / Pferd)

§ …

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Pferdebetrieb
n Pferdezucht

¨ ca. 20 – 25 Pferde in charakt. altersmäßiger Zusammensetzung erf.:
VGH Hessen BRS 42 Nr.84; VGH Bad.-Württ. VBlBW 2004, 181

¨ 4 Zuchtstuten, 3 Junghengste, 2 Fohlen und 5 Reitpferde u.U. ausr.
(Nebenerwerbsbetrieb): VGH Bad.-Württ., Urt. v. 16.3.1994 - 8 S 1716/93 -

n Pensionspferdehaltung
¨ etwa  25  Pensionspferde erforderlich: Außenbereichserlass Saar

¨ ca. 18 Pferde ausr. für Nebenerwerbsbetrieb: VGH Bad.-Württ. RdL 2011, 145

n Liebhaberei
¨ 2 eigene + 6 Pensionspferde: OVG Münster, Beschl. v. 30.10.2009 - 7 A 2370/08

¨ 7 eigene + 3 Pensionspferde: OVG Lüneburg, Beschl. v. 22.8.2011- 1 LA 4/11-

¨ 3 Zuchtstuten: OVG Schleswig-Holst., Beschl. v. 19.1.1994 - 1 L 149/92 –

¨ Abgrenzung landw. Pferdezucht – Hobby: VGH Bad.-Württ. VBlBW 2004, 181

n Rspr. ist stark einzelfallorientiert, entscheidend ist neben aus-
reichender eig. Futtergrundlage der zu erzielende Deckungsbeitrag
= Wirtschaftlichkeit
¨ Stellungnahme LWA entscheidend
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Flächenbedarf Pferdehaltung

n Zahlenbeispiel aus Niedersachsen

n Landw. Bauvorhaben dürfen nur einen untergeordneten Teil der
Betriebsfläche einnehmen

Beispiel: 30 Pferde mit angrenzenden Paddocks

Boxenstall 1.500 m2

Reithalle 20 x 40 m 1.000 m2

Bergehalle für 30 Pferde 600 m2

Dressur-/Reitplatz 3.000 m2

Verkehrs-, Wege- u. Parkierungsflächen 7.400 m2

Summe bauliche Anlagen 13.500 m2

eigene Futtergrundlage  ca. 0,5 ha x 30 mind. 76.000 m2

Flächenbedarf ca. 9 – 31,3 ha
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Bewegungs-/Reithallen
n Bewegungs- oder Reithallen bei Pferdebetrieben

¨ „Dienen“ nur als Bewegungshalle und für reiterliche
Erstausbildung der Pferde

¨ i.d.R. erst ab 15 Pferden erforderlich

¨ Größe (Hufschlagmaß) 15 x 30 m
n ab etwa 25 Pferden 20 x 40 m

¨ größere Reithallen nur bei außergewöhnlich
hohem Pferdebestand

¨ Bewegungs-/Reithallen für gewerbliche Tätigkeiten
(Reitsport) sind nicht privilegiert.
n Reitsport fällt nicht unter Landwirtschaft iSd § 201 BauGB

(BVerwG BRS 57 Nr. 99). Stall f. Reitpferde nicht „dienend“.
n u.U. aber mitgezogener – gewerblicher – Nebenbetrieb
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sonstige Pferdehaltung

n Keine landwirtschaftliche Pferdehaltung ist z.B.
¨ Pferdehaltung ohne überwiegend eigene Futtergrundlage
¨ Halten von Pferden zur Vermietung für Reitzwecke

(keine Landwirtschaft, vgl. § 201 BauGB)
n VG Münster, Urt. v. 18.8.2008 – 10 K 2175/07 –
n VGH Bad.-Württ., Urt. v. 16.3.1994 – 8 S 1716/93 –
n BVerwG, Urt. v. 19.4.1985 – 4 C 25/84 – , BRS 44 Nr. 80,

(Reithalle für die Erteilung von Reitunterricht ist nicht privilegiert)

¨ Reitkurse, therapeutisches Reiten, Kutschpferde u.dgl.
¨ Verkauf von Pferdezubehör
¨ Pferdehaltung aus Liebhaberei
¨ …

n = sonstiges Vorhaben gem. § 35 Abs. 2 BauGB
n u.U. aber mitgezogener – gewerblicher – Nebenbetrieb
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Wohngebiet (WA), § 4 BauNVO

(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.
(2) Zulässig sind

1. Wohngebäude,
2. …

n Pferdehaltung widerspricht grds. der Eigenart eines WA.
¨ VGH Bad.-Württ., Urt. v. 17.4.2013 - 5 S 3140/11 -, NuR 2013, 819

n Die mit der Großtierhaltung verbundenen Immissionen haben die
Nachbarn in einem Wohngebietes nicht hinzunehmen.
¨ VG Karlsruhe, Urt. v. 6.11.2008 - 9 K 1660/07 -

¨ VGH Bad.-Württ., Urt. v. 10.10.2003 - 5 S 1692/02 -, VBlBW 2004, 181

¨ OVG Saarland, Beschl. v. 19.9.2007 - 2 B 355/07 -

¨ OVG Lüneburg, RdL 2009, 9
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Dorfgebiet (MD), § 5 BauNVO

(1) Dorfgebiete dienen der Unterbringung der Wirtschafts-
stellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, ….

Auf die Belange der land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe einschließlich ihrer Entwicklungsmöglich-
keiten ist vorrangig Rücksicht zu nehmen.

(2) Zulässig sind
1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe

und die dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude,
2. …

ð Hobby-Tierhaltung idR im MD nicht begünstigt!
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Pferdehaltung in dörfl. Bereich

Pferdehaltung in ehemals landwirtschaftl. Anwesen

n Für die Eigenart der näheren Umgebung in einer Gemengelage kann
auch von Bedeutung sein, dass die Wohnnutzung als prägendes
Element nicht „planähnlich“ entstanden, sondern lediglich durch
Aufgabe landwirtschaftlicher Nutzungen zum zahlenmäßig
vorherrschenden Element geworden ist, und dass die noch
vorhandenen ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäude nach der
Verkehrsauffassung „anfällig“ für die (Wieder-)Aufnahme anderer
Nutzungen als dem Wohnen sind.
¨ VGH Bad.-Württ., Urt. v. 17.4.2013 - 5 S 3140/11 -, NuR 2013, 819

¨ BayVGH, Urteil v. 19.9.2007 - 25 B 05.1076 -, BauR 2008, 1119;

n Die Haltung von 2 Pferden in Nachbarschaft zu einem Wohnhaus in
einem Baugebiet mit dörflichem Charakter verstößt nicht gegen
das Gebot der Rücksichtnahme.
¨ OVG Koblenz, Urt. v. 30.4.2010 - 1 A 11294/09 -

¨ BVerwG, Beschl. v. 1.9.2010 - 4 B 31.10 -, BauR 2011, 91
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Wohngebäude für Betriebsleiter
n Wohngebäude für Betriebsleiter sind i.d.R. beim Vollerwerbsbetrieb

als privilegiertes landw. Bauvorhaben zulässig („Dienen“).
¨ ständige Anwesenheit erforderlich? (u.U. bei Tierzucht)
¨ Notwendigkeit der Wohnung am Betrieb ist vom Bauherrn nachzuweisen

n kein „Dienen“, wenn vorh. Betriebsleiterwohnhaus nur ca. 160 m Fuß- bzw. 750 m
Fahrweg von Stall u. Reitplatz entfernt, egal, ob Pensionspferdehaltung Haupt- o.
Nebenerwerbsbetrieb: BayVGH, Urt. v. 28.08.2012  - 15 B 12.623 -; BVerwG, Beschl. v.
3.12.2012 – 4 B 56.12 -

n Wohngebäude ist auf betriebliche Nutzung hin zu prüfen
¨ Standort: räumlich-funktionaler Bezug zu Betriebsflächen
¨ für konkreten Betrieb angemessene Wohn- u. Bürofläche

n Familie mit 2 Kindern ca. 130 m2, ggf. 15 – 20 m2/ weit. Kind
n kein überdimensioniertes Wohngebäude

¨ OVG Lüneburg, Urt. v. 13.08.2013  - 1 LB 28/11 -, AUR 2014, 74

n Für Nebenerwerbsbetriebe i.d.R. nicht zulässig,
¨ weil wirtschaftlich nicht sinnvoll, daher nicht „dienend“

(zur Wirtschaftlichkeit vgl. VGH Bad.-Württ. BWGZ 2011, 87 ff)

n Privilegierung umfasst nur Wohngebäude für landw. Betriebe gem.
§ 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i.d.R. nicht für Intensivtierhaltungen gem.
§ 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB (VG Münster AUR 2014, 115)
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Altenteiler
n Beim Vollerwerbsbetrieb i.d.R. zulässig

¨ Beim Nebenerwerbsbetrieb nur bei besonderen Umständen
n i.d.R. wirtschaftlich nicht sinnvoll, daher nicht „dienend“

n Angemessenheit
¨ Wohnfläche

n 2-Personen-Haushalt ca. 100 – 130 m2

¨ besondere Wohnbedürfnisse der älteren Generation sind zu
berücksichtigen

¨ kein repräsentatives oder überdimensioniertes Wohngebäude
n räumlich-funktionale Zuordnung zur Hofstelle

¨ Ruf- und Sichtweite zu den Stallgebäuden
¨ Berücksichtigung der konkreten betriebsorganisatorischen

Erfordernisse und Arbeitsabläufe
¨ Abstand ca. 50 m - 100 m

n Rechtliche Sicherstellung der Zuordnung des Altenteilerhauses
zum Betrieb (Baulast)

n Nutzung durch Dritte ist genehmigungspflichtige Nutzungsänderung

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Nebenbetriebe i. d. Landwirtschaft

n Nebenbetriebe
(Hofladen, Besenwirtschaft, Ferien auf dem Bauernhof etc.)

sind an sich landw.fremde - gewerbliche - Tätigkeiten.
n Ein Nebenbetrieb kann an der Privilegierung des landw.

Betriebes teilnehmen, wenn er von diesem „mitgezogen“
wird, d.h. wenn
¨ er dem landw. Betrieb untergeordnet ist, also dessen

Erscheinungsbild gewahrt bleibt und der Nebenbetrieb eine
„bodenrechtliche Nebensache“ darstellt und

¨ ein enger Zusammenhang zur Bodenertragsnutzung besteht
¨ er zur Erhaltung und Existenzsicherung des landwirtschaftlichen

Betriebs beiträgt.
n Hofcafe kann mitgezogener Betriebsteil sein

VG Würzburg, Urt. v. 15.12.2011 – W 5 K 10.1366 –
¨ Fall: 850 ha lw. NF, Verkauf überw. eig. Erzeugnisse, 30 m2/28 Sitzpl.

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Ferien auf dem Bauernhof

n Beherbergungsbetrieb
(Errichtung oder Einbau von Gästezimmern oder Ferienwohnungen)
ist an sich landwirtschaftsfremde Nutzung.

n Als mitgezogener gewerblicher Nebenbetrieb sind bis
zu 15 Betten privilegiert zulässig.

n Zur Beurteilung des Bauvorhabens ist regelmäßig eine
Wirtschaftlichkeitsberechnung nötig (LWA).

n Die Nutzungsänderung ehemals landw. genutzter
Gebäude wie z.B. Ställe oder Scheunen ist außerdem
durch die erleichterten Voraussetzungen des § 35
Abs. 4 Nr. 1 BauGB möglich.
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Gartenbaubetrieb

n Privilegiert sind nach § 35 Abs.1 Nr. 2 BauGB Vorhaben, die einem
Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung dienen.
¨ gartenbauliche Erzeugung umfaßt den Anbau von Pflanzen als

unmittelbare Nutzung des Bodens
¨ Nach h.M. reicht es aus, wenn die Pflanzenerzeugung auf sog.

Pflanzentischen ohne Verbindung mit dem natürlichen Erdboden und
auf Substraten, die mit dem natürlichen Boden nichts mehr zu tun
haben, erfolgt.

n keine Einschränkung, daß das Vorhaben nur einen
untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnehmen darf
¨ Gewächshausbetriebe.

n Betrieb und dienende Funktion müssen vorliegen.
n Die Privilegierung erfaßt ausschließlich Betriebe, die der

pflanzlichen Züchtung/Produktion dienen.
n Betriebe des sog. Landschaftsbaues zählen nicht dazu.

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Vorhaben mit bes. Anforderungen

Ø Ein Vorhaben gem. § 35 Abs.1 Nr.3 - 7 BauGB gehört aufgrund seiner
besonderen Anforderungen und nach seinem Wesen in den
Außenbereich und ist privilegiert, wenn es
¨ der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas, Telekommunikations-

dienstleistungen, Wärme und Wasser sowie der Abwasserwirtschaft (Nr. 3)
n z.B. Rundfunk- und Fernsehturm, Leitungsmast, Wasser-/Klärwerk

¨ einem ortsgebundenen gewerblichen Betriebe dient (Nr.3)
n z.B. Ziegelei, Sandgrube

¨ Rspr. fordert für alle Vorhaben der Nr. 3 die Ortsgebundenheit

¨ wegen besonderer Anforderungen an die Umgebung (Nr.4)
n z.B. Wetterstation, Sternwarte, Aussichtsturm

¨ wegen nachteiliger Auswirkungen auf die Umgebung (Nr.4)
n z.B. Tierkörperbeseitigungsanstalt, Intensiv-Schweinehaltung, Pelztierfarm,

Düngemittel-, Feuerwerkskörperfabrik

¨ wegen seiner besonderer Zweckbestimmung (Nr.4)
n z.B. Aussichtsturm; Grillplatz, soweit die Allgemeinheit Zutritt hat; Skilift;

Tierpark; Jagdhütte im Einzelfall
nur im Außenbereich ausgeführt werden soll;

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Vorhaben mit bes. Anforderungen

Ø Ein Vorhaben gem. § 35 Abs.1 Nr. 3 - 7 BauGB gehört aufgrund
seiner besonderen Anforderungen und nach seinem Wesen in den
Außenbereich und ist privilegiert, wenn es
¨ der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- und

Wasserenergie dient (Nr.5)
¨ der energetischen Nutzung von Biomasse dient (Nr.6)

n Basisbetrieb nach Nr. 1 und 2 oder Tierhaltungsbetrieb nach Nr. 4
n räumlich-funktionaler Zusammenhang mit dem Basisbetrieb
n Biomasse stammt überwiegend aus Basisbetrieb oder nahe gelegenen

Betrieben
n je Hofstelle oder Betriebsstandort nur 1 Anlage
n max. 2 MW Feuerungswärmeleistung oder max. 2,3 Millionen Normkubikmeter

Biogas pro Jahr
n Nr. 6 ist gegenüber Nr. 1, 3 und 4 die speziellere Vorschrift

¨ der Erforschung, Entwicklung o. Nutzung der Kernenergie zu friedl.
Zwecken o. der Entsorgung radioaktiver Abfälle dient (Nr. 7)

¨ der Nutzung solarer Strahlungsenergie in, an und auf Dach- und
Außenwandflächen von zulässigerweise genutzten Gebäuden dient, wenn
die Anlage dem Gebäude baulich untergeordnet ist (Nr. 8).

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Hinweispapier des RP Tübingen

n Sämtliche Einzelheiten zu Biogasanlagen gemäß
§ 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB sind im Papier

„Hinweise des Regierungspräsidiums Tübingen zur
bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit von Biogasanlagen“

ausführlich behandelt.
n Die Hinweise sind im Internet auf der Baurechtsseite des

Regierungspräsidiums Tübingen
http://www.rp-tuebingen.de/servlet/PB/menu/1039367/index.html
eingestellt und können dort frei heruntergeladen
werden.
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Solaranlagen

Ø Gebäudeunabhängige und baulich
nicht untergeordnete Anlagen
oder Freiflächenanlagen sind
nicht privilegiert.

nicht in, an oder auf
Gebäude, keine baul.

Unterordnung

zwar auf Dachfläche, aber fehlende
bauliche Unterordnung

gebäudeunabhängige
Freiflächenanlage

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Verfahren für Solaranlagen

n z.T. verfahrensfrei (Nr. 3 c des Anhangs zu § 50 Abs. 1 LBO)
¨ Anlagen zur photovoltaischen und thermischen Solarnutzung,

gebäudeunabhängig nur bis 3 m Höhe und Gesamtlänge bis 9 m

n materielles Baurecht ist zu beachten (§ 50 Abs. 5 LBO):
¨ in, an und auf Dach- und Außenwandflächen von zulässigerweise

genutzten Gebäuden, wenn die Anlage dem Gebäude baulich
untergeordnet ist (§ 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB)

¨ Anlage muss sich ggf. einfügen, darf nicht verunstaltend wirken
¨ Abstandsflächen müssen eingehalten werden

n Baugenehmigungsverfahren nach § 58 LBO für größere Anlagen
auf der „grünen Wiese“,
¨ Bebauungsplan erforderlich

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Hinweispapier des RP Tübingen

n Sämtliche Einzelheiten zu Photovoltaikanlagen gemäß
§ 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB sind im Hinweispapier
¨ „Photovoltaikanlagen;

Hinweise des RP Tübingen für die bau- und bauplanungsrechtliche
Behandlung, Standortfragen und weitere damit zusammen-
hängende Fragestellungen“

ausführlich behandelt.
n Die Hinweise sind im Internet auf der Baurechtsseite des

Regierungspräsidiums Tübingen
http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/show/1307008/rpt-ref21-

hinweispapier-pva.pdf

eingestellt und können dort frei heruntergeladen
werden.
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Umnutzung landwirtschaftlicher Bauten

n Strukturwandel in der Landwirtschaft
¨ leer stehende Gebäude, wie z.B. Ställe,

Scheunen, Speicher und Remisen

¨häufig guter Erhaltungszustand

n § 35 Abs. 4 Nr. 1 BauGB begünstigt:
¨Umnutzung

- als Alternative zum Abriß
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Bestandsschutz

n Bestandsschutz erfasst grds. nur
¨ den genehmigten Bestand und
¨ die genehmigte Funktion,
¨ nicht sonstige (ungenehmigte) Bestands- oder Funktionsänderungen

n Voraussetzung:
¨ bauliche Anlage muss seit Errichtung rechtmäßig sein

n erforderliche Baugenehmigung muss vorliegen.
- formelle Rechtmäßigkeit

n alternativ muss der Bestand zu irgendeinem Zeitpunkt genehmigt oder
jedenfalls genehmigungsfähig gewesen sein
¨ bei verfahrensfreien Vorhaben genügt mat. Rechtmäßigkeit

- materielle Rechtmäßigkeit

¨ Wer sich auf Bestandsschutz beruft, hat dafür die
Voraussetzungen nachzuweisen (Beweislast).
(BVerwG BauR 1999, 703; OVG Münster, Beschl. v. 18.1.2001 - 10 B 1898/00)
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Grenzen des Bestandsschutzes

n Der Bestandsschutz erlischt, wenn
¨ die Anlage ihre Funktion verliert,
¨ der ursprünglich legale Bestand in seiner Substanz nicht

mehr vorhanden ist,
¨ der Reparatureingriff in die Bausubstanz so intensiv ist, daß

statische Nachrechnung der ges. Anlage notwendig wird,
¨ die Nutzung erkennbar endgültig aufgegeben wurde.

n bestandsschutz erfolgt ausschließlich auf
Grundlage des § 35 Abs. 4 BauGB.
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Erlöschen des Bestandsschutzes

n Zur Kostenersparnis wurde das
Gebäude bis auf das Fachwerk
einer Giebelwand und einer
Seitenwand abgebrochen.
Die restlichen Balken des
Fachwerks wurden „eingelagert“.
¨ Der ursprünglich legale Bestand

ist in seiner Substanz nicht mehr
vorhanden.

n Der Bestandsschutz ist damit
erloschen.
¨ weil das Grundstück im

Außenbereich liegt, bleibt es
Grünfläche!
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Erhalt des Bestandsschutz

n Die legale Baubestand ist
überwiegend noch vorhanden.
¨ Das Gebäude erfüllt noch

seine Funktion zum Schutz von
Menschen oder Tieren.

¨ Dach wurde nur in Teilen
erneuert, nicht insgesamt
entfernt.

¨ Die Instandsetzungsarbeiten
erfordern keine statische
Neuberechnung des Objektes.

n Es besteht also weiter
Bestandsschutz!
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Nutzungsänderung

Genehmigungspflichtige Nutzungsänderung ?

Ø lt. Rechtsprechung:
Eine genehmigungsbedürftige Nutzungsänderung ist immer dann
gegeben, wenn das öffentliche Baurecht für die veränderte
Nutzung eine andere Beurteilung ergeben kann, d.h. andere oder
weiter gehende Anforderungen stellt.

o Wohnen im Ökonomiegebäude

o Wohnen im Altenteiler durch Dritte

o Hofladen im Ökonomiegebäude

o Supermarkt im Hofladen

o Ausflugslokal in der Besenwirtschaft

o …
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begünstigte Vorhaben § 35 Abs. 4 BauGB

Ø Vorhaben (§ 29 BauGB) i.S.v. § 35 Abs. 4 BauGB:
§ landwirtschaftliche Folgenutzung (Nr. 1)
§ Ersatzbau für zulässiges Wohngebäude  (Nr. 2)
§ Ersatzbau für zerstörtes Gebäude (Nr. 3)
§ Änderung oder Nutzungsänderung bei erhaltenswertem Gebäude (Nr. 4)
§ Erweiterung eines zulässigen Wohngebäudes (Nr. 5)
§ Erweiterung eines zulässigen Gewerbebetriebs (Nr. 6)

Ø Aufzählung ist abschließend (N.C. der begünstigten Vorhaben)
Ø Begünstigung („Teilprivilegierung“)

durch Ausschluß v. 4 öffentl. Belangen i.S.v. § 35 Abs. 3 BauGB
§ Widerspruch zu FNP (Nr. 1)
§ Widerspruch zu LSchP (Nr. 2)
§ Beeinträchtigung der natürl. Eigenart d. Landschaft (Nr. 5 teilw.)
§ Splittersiedlung (Nr. 7)

Ø zulässig, wenn
§ übrige öffentliche Belange (§ 35 Abs. 3 BauGB) nicht beeinträchtigt
§ Erschließung gesichert
§ Schonung des Außenbereichs (Abs. 5 S. 1)

Ø (Planersatzfunktion: Bestandsschutz)
§ Vorhaben sind - rechtlich - sonstige Vorhaben i.S.v. § 35 Abs. 2 BauGB

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Nutzungsänderung (Abs. 4 Nr. 1)

n Änderung der bisherigen Nutzung eines landw. Gebäudes
iSd Abs. 1Nr. 1unter folgenden Voraussetzungen:
¨ zweckmäßige Verwendung erhaltenswerter Bausubstanz
¨ im wesentlichen Wahrung der äußeren Gestalt
¨ Aufgabe d. Nutzung < 7 Jahre (nicht Bad.-Württ., (GBl. 2009, 259)

¨ vor mindestens 7 Jahren zulässigerweise errichtet
¨ räumlich-funktionaler Zusammenhang mit Hofstelle
¨ maximal 3 Wohnungen
¨ Verzicht auf Neubebauung als Ersatz (Baulast)

n begünstigt ist nur erstmalige Nutzungsänderung

?

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Zulässigkeit gem. § 35 BauGB

öffentl. Belange
§ 35 Abs. 3 BauGB

entgegenstehen

privilegiertes Vorhaben
§ 35 Abs. 1 BauGB

öffentl. Belange
§ 35 Abs. 3 BauGB

beeinträchtigen

sonstiges Vorhaben
§ 35 Abs. 2 BauGB

öffentl. Belange
§ 35 Abs. 3 BauGB

ohne
 4 Auschlußbelange

verträglich

begünstigtes Vorhaben
§ 35 Abs. 4 BauGB

öffentl. Belange
§ 35 Abs. 3 BauGB

ohne
2 Ausschlußbelange

Wohnbau
Kleingewerbe

Handwerk

teilbegünstigtes Vorhaben
§ 35 Abs. 6 BauGB

Außenbereich gesicherte Erschließung

Schonung
§ 35 Abs. 5 S. 1 BauGB

Rückbauverpflichtung
§ 35 Abs. 5 S. 2 ff BauGB

§ 35 BauGB

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Umweltbeurteilung § 35 III Nr. 3 BauGB

n Viehbestand und sonstige damit verbundene
Emissionsquellen (Stall, Reitplatz, Dunglege etc.)
¨ tierartspezifische Geruchsfaktoren
¨ Geräusche der Pferdehaltung
¨ …
¨ Hauptwindrichtung
¨ Art d. baul. Nutzung in der Umgebung

n Beurteilung und Bewertung nach Maßgabe der
einschlägigen Regelwerke (TA-Lärm, TA-Luft, GIRL usw.)
¨ z.B. zulässige Geruchsstundenhäufigkeit

n Wohngebiet 10%
n Dorfgebiet 15%
n Außenbereich 25% der Jahresstunden)

¨ Für 20 Pferde kann der erf. Abstand je nach örtlichen
Verhältnissen z.B. zwischen ca. 50 m und ca. 250 m liegen.
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fachliche Stellungnahme LWA
n fachl. Stellungnahme LWA ist Grundlage der baurechtl. Beurteilung eines

landw. Bauvorhabens. Das erfordert insbes. Aussagen zu:
¨ Ist ein landwirtschaftlicher Betrieb gegeben (Landwirtschaft iSd § 201 BauGB)?
¨ Handelt es sich um Haupt- oder Nebenerwerb?
¨ Dient das konkrete Vorhaben dem landwirtschaftlichen Betrieb?

n fachl. Stellungnahme beruht – abhängig vom Bauvorhaben – auf Eckdaten des
Betriebs (Bestand/geplant):
¨ bewirtschaftete Flächen

n Nutzungsnachweis und Angaben zu Pachtflächen

¨ Tierbestand und Haltungsverfahren
n überwiegende Erzeugung des notwendigen Futters auf bewirtsch. Flächen möglich?

¨ Maschinen
¨ Gebäude (Wirtschafts-, Wohngebäude)
¨ Funktion und Standort d. Bauvorhabens im Betrieb
¨ - mitarbeitende – Familienangehörige (bei Wohnbauvorhaben / Altenteiler)
¨ Wirtschaftlichkeitsberechnung, Betriebskonzept
¨ …

n ggf. weitere Angaben, die zur Beurteilung des Bauvorhabens notwendig sind
¨ z.B. Belastung d. Umgebung durch Gerüche, Geräusche, stoffl. Einträge, Dunglege usw.

Ø Dr. Josef Festl, Gestaltung u. Inhalte einer Stellungnahme zu Bauvorhaben - Landinfo 2012, 28
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landwirtschaftliches Gebäude ?

„landwirtschaftlicher
Maschinenschuppen“

< 100 m2

verfahrensfrei nach
Nr. 1. c) Anhang zu
§ 50 Abs. 1 LBO?

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

Gerd Pfeffer, LEL - BauGB 2014


